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Eine reine Erhöhung des Bruttogehalts ist 
meist weder für die Mitarbeiter noch für 
den Praxisinhaber sinnvoll, da ein beacht
licher Teil der Mehrvergütung Lohnsteuern 
und Sozialabgaben zum Opfer fällt. Soll 
das höhere Einkommen den Mitarbeitern 
in voller Höhe zugutekommen, sollte der 
Praxischef alle legalen Chancen nutzen, die 
Zuwendungen teilweise oder sogar ganz 
vor dem Zugriff des Fiskus bzw. der Sozial
versicherung zu schützen. 

Steuerfreie Zuwendungen

Eine Möglichkeit, die in den Praxen immer 
noch viel zu wenig genutzt wird, sind z.B. 
steuerfreie Zuwendungen bis zu einem 
Wert von 44 € pro Monat, für die weder 
Steuern noch Sozialabgaben fällig werden. 
An erster Stelle sind hier sicherlich Tank
gutscheine zu nennen – angesichts der mit

unter explodierenden Benzinpreise sicher
lich ein willkommenes Geschenk. Praxis  
inhaber können z.B. mit einer Tankstelle in 
ihrer Nähe eine Vereinbarung treffen und 
die eingelösten Wertbons per Monatsrech
nung bezahlen. Denkbar sind natürlich 
auch andere Warengutscheine, z.B. für 
Kosmetika, Literatur etc. 

Doch Achtung: Die Gutscheine durften 
bislang nicht auf einen Eurobetrag lauten, 
der Tankgutschein musste z.B. die Liter
menge an Benzin oder Diesel angeben. 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jedoch mit 
drei steuerzahlerfreundlichen Urteilen die 
Vorschriften für Tank und Geschenk
gutscheine gelockert. Erlaubt sind dem
nach Werthöchstgrenzen, Tankkarten und 
Geschenkgutscheine.

Aufmerksamkeiten 

Ebenfalls steuerbefreit sind so genannte 
Aufmerksamkeiten. Diese können bis zu 
einer Freigrenze von 40 € mehrmals im Jahr 
zu besonderen Anlässen gewährt werden 
– z.B. Buchgeschenk zum Geburtstag, CD 
zur Geburt eines Kindes. 

Achtung: Freigrenze bedeutet: Bis zu 40 
€ ist die Aufmerksamkeit komplett steuer
frei, bei 40,10 € ist alles steuerpflichtig 
(nicht nur der übersteigende Betrag von 
0,10 €)

Fehlgeldentschädigung

Weiterhin können den Mitarbeitern, die mit 
dem Kassen bzw. Zähldienst in der Praxis 
beschäftigt sind, so genannte Fehlgeldent
schädigungen lohnsteuer und sozialver
sicherungsfrei i.H. von 16 € monatlich pau
schal gezahlt werden.

Weitere steuerbefreite Leistungen

Steuerbefreit sind außerdem Leistungen, 
die der Praxisinhaber im eigenbetrieb
lichen Interesse gewährt. Hier sind z.B. Be

triebsausflüge (ein oder mehrtägig) oder 
Firmenfeiern zu nennen, die dem Kontakt 
der Mitarbeiter untereinander und dem be
trieblichen Klima dienen und allen Mit
arbeitern offenstehen. 

Achtung: Es darf sich hierbei jedoch um 
nicht mehr als zwei Veranstaltungen jähr
lich handeln, wobei die Kosten je Arbeit
nehmer pro Veranstaltung und Kalender
jahr einschließlich Umsatzsteuer eine 
Freigrenze von 110 € nicht übersteigen dür
fen. Praxisfremde Ehegatten bzw. Ange
hörige dürfen teilnehmen, die Kosten 
 werden dann dem Mitarbeiter zugerechnet. 
Ein Überschreiten der Freigrenze führt ge
nerell beim Mitarbeiter in voller Höhe zu 
steuer und sozialversicherungspflichtigem 
Arbeitslohn. Allerdings ist auch eine Pau
schalierung der Lohnsteuer durch den 
 Arbeitgeber mit 25 % möglich, was desglei
chen zur Beitragsfreiheit in der Sozialversi
cherung führt. Des Weiteren können den 
Mitarbeitern steuerfreie Zuschläge gewährt 
werden, sofern diese für Nachtarbeit 25 %, 
Sonntagsarbeit 50 % und Feiertagsarbeit bis 
150 % des Grundlohns nicht übersteigen.
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Zusätzliche Möglichkeiten der  
Gehaltsoptimierung lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe der hundkatzepferd. 
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Gehaltsoptimierung  
in der Tierarztpraxis
Motivierte und zufriedene Mitarbeiter sind die Basis jeder erfolgreichen Tierarztpraxis.  
Die Zufriedenheit der Mitarbeiter richtet sich zu einem großen Teil danach, welche Wertschätzung 
ihnen in Form des Gehalts entgegengebracht wird. Die Vergütung ist zwar nicht alleiniger Grad
messer der Zufriedenheit – das Verhältnis Leistung/Vergütung sollte aber auf jeden Fall stimmen. 

take home
Obwohl der Gesetzgeber in den letzten 
Jahren liebgewonnene Vergünstigungen 
gestrichen hat (z.B. Wegfall steuerfreier 
Heirats- und Geburtsbeihilfen), bleiben 
immer noch vielfältige Gestaltungsmög-
lichkeiten, um motivierten Mitarbeitern 
Leistungen steuerfrei zu honorieren – sie 
müssen nur genutzt werden!

praxis

HEIDE, KIEL, MÜNSTER, STRAUBING, 
UNNA, VLOTHO, WEIL DER STADT

Ihr bundesweites Beraternetzwerk
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